
Ruhen des Anspruchs
Der Anspruch auf Mutterschaftsgeld ruht, soweit und solange 
das Mitglied beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeits­
einkommen erhält. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt bringt 
dagegen das Mutterschaftsgeld nicht zum Ruhen.

Neben Mutterschaftsgeld kann kein Krankengeld gezahlt 
werden. Der Anspruch auf Krankengeld ruht, solange Mutter­
schaftsgeld bezogen wird.

Elterngeld
Eltern erhalten auf Antrag für Kinder vom Tag der Geburt an 
längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats ein Eltern­
geld, wobei ein Elternteil im Allgemeinen für höchstens 12 
Monate Elterngeld beziehen kann. Voraussetzung ist, dass sie 
ihr Kind selbst erziehen und keine volle Erwerbstätigkeit ausü­
ben. Das Elterngeld beträgt grundsätzlich 67 v. H. des in den 
letzten 12 Monaten vor dem Geburtsmonat erzielten durch­
schnittlichen Nettoentgelts, mindestens 300 EUR, höchstens 
1.800 EUR für volle Monate.

Für alle weiblichen Mitglieder, die Mutterschaftsgeld erhalten, 
stellt die LKK nach der Entbindung eine Bescheinigung zur Vorla­
ge bei der Zahlstelle des Elterngeldes über Höhe und Dauer der 
Geldleistung aus. Die Bescheinigung ist dem Antrag auf Eltern­
geld beizufügen.

Das Elterngeld ist eine staatliche Leistung und wird durch die 
von den Landesregierungen bestimmten zuständigen Behör­
den ausgezahlt. Elterngeld sollte möglichst bald nach der Ge­
burt des Kindes beantragt werden, da es rückwirkend höch­
stens für drei Monate gezahlt werden kann.

Das von der Krankenkasse laufend zu zahlende Mutterschafts­
geld wird auf das Elterngeld angerechnet.

Elternzeit
Nach Ablauf der Mutterschutzfrist besteht für Arbeitneh­
merinnen und Arbeitnehmer Anspruch auf Elternzeit längs­
tens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. 
Ein Anteil von bis zu zwölf Monaten ist mit Zustimmung des 
Arbeitgebers auf die Zeit bis zur Vollendung des achten Le­
bensjahres übertragbar. Die Elternzeit soll es den Eltern er­

möglichen, das Kind zu betreuen, sie kann, auch anteilig, von 
jedem Elternteil allein oder von beiden Elternteilen gemeinsam 
genommen werden. 

Wer Elternzeit beanspruchen will, muss diese spätestens sieben 
Wochen vor ihrem Beginn beim Arbeitgeber beantragen. Dabei 
ist gleichzeitig zu erklären, für welche Zeiten innerhalb von zwei 
Jahren die Elternzeit genommen werden soll.

Mit Zustimmung des Arbeitgebers kann die Elternzeit vorzeitig be­
endet werden.

Während der Elternzeit ist eine Erwerbstätigkeit mit einer Arbeits­
zeit von bis zu 30 Wochenstunden zulässig.

Mitgliedschaft – Beitragszahlung
Die Mitgliedschaft bei der LKK bleibt erhalten, solange Anspruch 
auf Mutterschaftsgeld besteht, Elterngeld bezogen oder Elternzeit 
in Anspruch genommen wird. Beiträge zur Kranken- und Pflege­
versicherung sind während dieser Zeit nicht zu entrichten. Dies gilt 
nicht für Selbstständige und für Eltern, die während der Elternzeit 
Arbeitsentgelt beziehen.

Während des Bezuges von Mutterschaftsgeld besteht grundsätz­
lich Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung. Die Beiträ­
ge trägt die LKK.

Kinderuntersuchungen
Die LKK fördert durch ein spezielles Vorsorgeprogramm die Früh­
erkennung von Krankheiten, die die körperliche oder geistige Ent­
wicklung des Kindes gefährden. Dazu werden von der Geburt bis 
zum sechsten Lebensjahr des Kindes Früherkennungsuntersuchun­
gen angeboten. Zur Untersuchung ist die Krankenversichertenkar­
te des Kindes vorzulegen.

Diese Informationen können nur einen allgemeinen Überblick über 
die Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft vermitteln. 
Wenn Sie Fragen haben, sind wir Ihnen gern behilflich.
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Bei Schwangerschaft und Mutterschaft bietet die Landwirtschaft­
liche Krankenkasse (LKK) ihren Mitgliedern und familienversicher­
ten Angehörigen umfassende Leistungen an.

Dieses Faltblatt informiert über die einzelnen Leistungen vom 
Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Schutzfristen 
und über Elterngeld/Elternzeit.

Mutterschaftsvorsorge
Durch eine regelmäßige ärztliche Betreuung während der Schwan­
gerschaft und nach der Entbindung sollen mögliche Gefahren für 
die Gesundheit von Mutter und Kind abgewendet sowie Gesund­
heitsstörungen rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Vorrang­
iges Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Risikoschwangerschaften 
und Risikogeburten.

Die erste Untersuchung zur Feststellung der Schwangerschaft 
sollte möglichst frühzeitig erfolgen. Das Untersuchungspro­
gramm umfasst die Zeit der Schwangerschaft und endet sechs, 
spätestens acht Wochen nach der Geburt.

Der Arzt händigt nach Feststellung der Schwangerschaft einen 
Mutterpass aus, in dem die jeweiligen Untersuchungsergebnisse 
eingetragen werden. Der Mutterpass sollte während der Schwan­
gerschaft stets mitgeführt werden.

Hebammenhilfe
Zu den Leistungen der Hebammenhilfe gehören Beratungen 
und Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder bei Wehen, 
die Geburtsvorbereitung in der Gruppe oder als Einzelunter­
weisung, die Geburtshilfe und die Betreuung während des Wo­
chenbetts sowie sonstige Leistungen (z. B. Rückbildungsgym­
nastik).

Arznei-, Verband- und Heilmittel
Die Kosten für Arznei-, Verband- und Heilmittel, die der Arzt 
bei Schwangerschaftsbeschwerden und im Zusammenhang 
mit der Entbindung verordnet, übernimmt die LKK ohne die 
sonst übliche Zuzahlung.

Stationäre Entbindung
Die Kosten der Entbindung in einem Vertragskrankenhaus übernimmt 
die LKK in Höhe der Vertragssätze ohne Zuzahlung.

Die LKK trägt auch die aus Anlass des Klinikaufenthaltes aus zwin­
genden medizinischen Gründen notwendigen Fahr- und Transport­
kosten unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber festgesetz­
ten Eigenbeteiligung/Zuzahlung in Höhe von 10 v. H. der Kosten, 
mindestens 5 EUR, höchstens 10 EUR je einfache Fahrt.

Häusliche Pflege
Es besteht ein Anspruch auf häusliche Pflege, soweit diese wegen 
Schwangerschaft oder Entbindung erforderlich ist und eine im 
Haushalt lebende Person die Versicherte nicht pflegen und versor­
gen kann.

Betriebs- und Haushaltshilfe
Für landwirtschaftliche Unternehmerinnen und Ehefrauen von land­
wirtschaftlichen Unternehmern wird während der Schwangerschaft 
und bis zum Ablauf von acht Wochen, bei Mehrlings- und Frühgebur­
ten bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach der Entbindung unter 
bestimmten Voraussetzungen Betriebs- und Haushaltshilfe gewährt, 
wenn die Bewirtschaftung des Unternehmens gefährdet ist.

Die Betriebs- und Haushaltshilfe ist vor Inanspruchnahme zu bean­
tragen. Über weitere Einzelheiten informiert Sie das Faltblatt „Be­
triebs- und Haushaltshilfe“.

Familienbezogene Haushaltshilfe
Für sonstige Versicherte, denen wegen Schwangerschaft oder Ent­
bindung die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist und kei­
ne andere im Haushalt lebende Person den Haushalt weiterführen 
kann, besteht Anspruch auf Haushaltshilfe.

Mutterschaftsgeld
Weibliche Mitglieder der LKK, 

n	 denen wegen der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz 
kein Arbeitsentgelt gezahlt wird oder

n	 die bei Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Krankengeld haben,

erhalten Mutterschaftsgeld.

Mutterschaftsgeld in Höhe des Netto-Arbeitsentgelts erhalten ren­
tenversicherungspflichtige mitarbeitende Familienangehörige und 
sonstige Mitglieder, die bei Beginn der Schutzfrist (sechs Wochen 
vor der voraussichtlichen Entbindung) in einem Arbeitsverhältnis 
stehen oder in Heimarbeit beschäftigt sind oder deren Arbeitsver­
hältnis während der Schwangerschaft oder der Schutzfrist (acht 
Wochen, bei Mehrlings- und Frühgeburten zwölf Wochen nach der 
Entbindung) aufgelöst worden ist und wenn die für den Arbeits­
schutz zuständige oberste Dienstbehörde die Kündigung für zuläs­
sig erklärt hat.

Das Mutterschaftsgeld wird in Höhe des durchschnittlichen kalen­
dertäglichen Netto-Arbeitsentgelts der letzten drei abgerechne­
ten Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist gezahlt. Es beträgt 
höchstens 13 EUR für den Kalendertag; den Differenzbetrag bis 
zum Nettoarbeitsentgelt zahlt der Arbeitgeber als Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld. Hierfür stellt die LKK eine Bescheinigung aus.

Mutterschaftsgeld in Höhe des Krankengeldes erhalten mitarbei­
tende Familienangehörige, die nicht rentenversicherungspflichtig 
sind und Bezieherinnen von Arbeitslosengeld oder Unterhalts­
geld.

Anspruchsdauer
Das Mutterschaftsgeld wird für die letzten sechs Wochen vor der 
Entbindung, den Entbindungstag und für die ersten acht Wochen, 
bei Mehrlings- und Frühgeburten für die ersten zwölf Wochen nach 
der Entbindung gezahlt. Bei Frühgeburten und sonstigen vorzeiti­
gen Entbindungen verlängert sich die Bezugsdauer nach der Ent­
bindung um den Zeitraum der Mutterschutzfrist, der vor der Entbin­
dung nicht in Anspruch genommen werden konnte.

Für die Zahlung des Mutterschaftsgeldes vor der Entbindung ist 
die Vorlage einer Bescheinigung des Arztes oder der Hebamme 
über den mutmaßlichen Tag der Entbindung erforderlich. Die 
Bescheinigung darf nicht früher als eine Woche vor Beginn der 
Schutzfrist (49 Tage vor dem mutmaßlichen Entbindungster­
min) ausgestellt sein. Bei der Geburt nach dem mutmaßlichen 
Tag der Entbindung verlängert sich die Bezugsdauer vor der 
Geburt entsprechend. Nach der Entbindung ist baldmöglichst 
die Geburtsurkunde des Kindes mit dem Eindruck „Geburts­
bescheinigung für Mutterschaftshilfe" einzureichen.

Für Mitglieder, deren Arbeitsverhältnis während der Schutzfris­
ten vor oder nach der Geburt beginnt, wird Mutterschaftsgeld 
vom Beginn des Arbeitsverhältnisses an gezahlt.


